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ÄUSZUG AUS DEM PROTOKOLL . :,:,-

DES 

RE'GIERUNGSRATES:DES KANTONS SOLOTHURN ,_ 
VOM 

12. Juli 1966 Nr. ·3659 

. ,·r: L 

JVIit der Erstellung:eines Kraftwerkes in Flum.enthal entsteht 

die Notwendigkeit, die Wilihofbrücke und die Anschluss-Strassen 

anzupassen. Zu diesem Zwocke legte das kantonale Bau-Departement 

( gernäss § llbis des Baugosetzes einen entsprechenden Plan öffentlich 

auf. Die Planauflage orfolgto vom 21. rl[ärz bis 22. April 1966 und 

war im .Amtsblatt .Nr. 11 vom 18. Mär.z 1966 publiziert als "Strassen

und Baulinienplan für dü~ Wilihofbrücke und Zufahrtsstrassen in den 

.G:e.meinden Lutc:rbach? Deitingen? Riedholz und Flumenthal" • 

. Die Einsprachefrist -vrurde gomäss Vereinbarung mit den be

troffenen vier Gemeindon bis zum 29. April 1966 ausgedehnt und 

im Amtsanzeiger entsprechend bel-canntgegeben. 

Gegen die PlanauflagE; gingen fristgemäss folgende, ·]).tlJ.sprachen 

eing 

1. Cementwerke Vigier AG 9 Luterbach ... 

2. Cellulosefabrik Attisholz AG~ Ati:;i$holz-Lutorbach 

3. Dr. Urs Büttiker 9 Fürsprecher-unßl :Notar 9 Solothurn .. 

4. Josef Stampf1i-Sommer 9 Landwirt 9 Flumenthal. 

II. 

Das Bau-Departement führte am 3. Juni 1966 mit allen Ein

sprechern im Attisholz Einspracheverhandlungen durch. In der Folge 

wurden, die unter Ziff. 1 und 2 aufgeführten Einsprachen s~~riftlich 

zurückgezogen. Dazu sind_ jedoch noch fqlgende. Bemcorkungo:q Eil1zubringen: 
-~ ~-. 

1. Einsprache der Cem.9nt-w~.r.klid< Vigiar'.AG4._ Luterbach: 

Folgenden Begehren der Einsprecherin,konnte entsprochen wetd.en: 

- die Führung des neuen Industriegeleises sei näher der Strasse 
.. ·. 

entlang vorzusehen, 

die auf dem Privatterr-ain ;d\]r Einsprecherfn:· einge z;eichneten Bau-

linien -so ien wogzulas-sen 9 

.. ' ,~. : : ·.; 
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es sei von der Errichtung einer Strasseninsel bei der Ein

mündung der Wilihofstrasse in die Staatsstrasse abzusehen. 

Allen diesen Vord<:=Jrungen kann entsprochen werden. Das kantonale 

Tiefbauamt wird angewiesen, die entsprechenden Aenderungen am 

Plan vorzunehmen. 

Die Forderung der Einsprecherin auf Realersatz für das abzu

tretende Land ist nicht im vorliegenden V.arfahren zu behandeln. 

Sollte Reine freihändige Einigung zustdnde' kommen, steht der 

Einsprecherin im gegebenen Zeitpunkt das kantonale Schätzungs-:

verfaliren zur Verfügung~ 

Der Rückzug der Einsprache - vorbe::häl tlich der Rechte im Land

ervverbsverfahren - erfolgte durch Schreiben vom 8. Juni 1966. 

2. Einswache der Cellulosefabrik Attisholz AG, 

( 

Diese Einsprache richtet sich ausdrücklich nicht gegen den Bau 

der geplanten'Wilihofbrücke. Hingegen verlangt die Einsprecherin 

für das von ihr abzutretende Land gee-igneten Realersat:z. Diese 

Forderung ist ebenfalls nicht im vorliegenden Verfahren zu· 

behandeln. Alle aMS dem Landerwerb resultierenden Rechte, 

. __ inspesandere _die Inanspruchnahme des kantonalen Schätzungs

verfahrens bleiben der Einsprecherin vorbehalten. Es wurde an

lässlich der Einspracheverhandlung vereinbart, dass die unter 

Ziff. 2 _do:r Einspracho angeführten Anpassungsarbei ten- Gegenstand ( 

einer weiteren Verhandlung .sein vierden. Der Rückzug der Ein- ·. 

sprache Qrfolgte mit Schreiben vom 11. Juni 1966, vorbehältlieh 

der Rechte im Landerwerbsverfahren und der durch die Strassenver

legung bedtngten.Anpassungsarbeiten. 

·: i. III. 

Nicht zurü'Ckgezogen wurden die Einsprachen 3 und 4. Die Ein-
... ', ; . :' '·. 'r· ·.. , .. , _::· .. 

Sprecher sind' legitimiert' da sj_e als- Grundeigentümer direkt vom 

Strassenausbau--tangiert __ werden·&_ Die _,Einsprachefrist :.wurde einge-
. . .. ··" ....... -·· ......... :.. •···· ··-··. .. . . . ...... . . . . -~- . 

halten, weshB:lb,_a.uf:die;Einsprachen einzutret~m ist. 

-.. 'iv ~-

3. Einsprache Dr. U. J?.üttik~r, Fürsproeher und Notar, Solothurn, 
' . ~ . 

als Eigent_ti.ffier von .GB Flumenthal j;Jr. 370 mit Haus Nr •' 61 

Der Einsprecher verlangt, dass der Radius der Kurve, welche die 

f 
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Einmündung de·r S'tras.se bei seiner Lie·ge:rischaft. be·sc}lrei'bt 1 . dergestalt 

abgeändert werde,. dass di'f.J; Strassengreti:ze. um .ca· •. ' l~Oö m' wdi ter vom 

Haus weggerückt werde. Diesem Begehren kann entsprochen werden • 

. Weiter verlangt. der· Einsprechdr Realersatz ·für das abz'tltro.tende 

Land~' ·Er rr:.öcb:te ini.t dem Staat das • .durch die· Strassenverlegung frei 

werdende Areal. abtauschen. 

· .. Nachdem über die bezüglich dar 'Linienführung keine Differenzen mehr 

bestehen 1 wurde der Einsprt:rcher darauf hingewiesen;· dass die Lander

we.rpsvarhand,J.ung~n er~rt _später durc:Pg.eführt würd.en ~n<i iJ;l,m in diesem 
. . . , ··,, ·•·,''. .' ·'•' , '. - I t 

Zeitpunkt das kantonalen Schätzungsverfahren zur Ve.rfügUXJ,g .stehe. 

( Dennoch konnte er sich nicht zu oinem Rückzug l:mtschliessen und 
~ :-r. . . ... ..·.: ... · ... ·. . .· : 

( 

beharrte auf seiner Forderung. Bezüglich der Linienführung ist die 

Beschwerde gutzuheissen; was die Forderung auf Realersatz anbelangt 

ist nicht darauf einzutreten. 

4. Einsprache Josef Stampfli-SommGr 1 Landwirt, Flumenthal 1 Eigen
tümer von GB Flumonthal Nr. 24 9 vertreten durch Herrn Dr. Urs 
Büttiker, Fürsprecher und Notar, Solothurn 

Auch diese Einsprache richtGt sich nicht gegen die Linienführung 

der Strasse. Der Einsprecher macht geltend, dass auf seinem Grund

stück eine Aufschüttung vorgesehen sei, wodurch die nutzbare Fläche 

verkleinert und die Bewirtschaftung erschwert werde. Der Ertrag 

werde daher geringer ausfallen. Er sei bereit, über Real- oder ev. 

Schadenersatz zu verhandeln. Das vorliegende Verfahren umfasst 

lediglich die Plangenehmigung, nicht aber ir'gendwelch~'E:i;sät~för

derungen. ltlenn über dem Land preis_ u.c"l~: p.l1fallig~r ·r~o:U~~nle~z
entschädigungen keine Einigung erzie~ t werden• kahr.J, 9'; :m.us:s. das 

kantonale Schätzungverfahren eingel·ei~c~ ·w_erd§p •. Daher :':ist auf 

die·r Ein.sprache, nicht einzutreten •. 

v. ;, 
. ; .·. : •. -,·· ... 

_.:.: 

~;. Das Verfahr.on vrurdc:r: richtig: durö?-g.aführt .- Däs kantona:l·e 

Tiet'b~Jacit ist· a:rizu1~<3isen 9 clie ili{t8r Z1iff ~- It,(:t und IV /3 fest-
·... ! ·. ·:_ • ... : .~: ":... . ~ 

gehaltenen AenderUn.gon. im: Plan vorzunehmen.•: · ·· · '.· .. ,· ,·.· .. :' 

Es wird 

beschlossen~ 
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•. ·· .heissen~• · l :, ·. t. -~ 

2 • , Auf di:e Einsprache des·~Herrn Josef Starripfli..;..Sommer 9 Landwirt1
, 

Flumenthal9.>Vertreten durch Horrn Dr. U • .Büttiker / Fürsprecher 

und Notar~· Solothurn, wird nicht eingetreten. ,. 

3 ~-- Das kanto·nale Tief·bauamt .wird angewiesoni die in deri Erwägungen 

genannten ,Aenderungen am Plan· :vorzune·hro.;:m. 

4. Der Strä.ssenpian vhiihofb1Aickc urid An~öhluss-Strassen wird· .. · 

genehmiert • 
:.1. 

.. 
•·.I ·' Dtir Staat~schreiber: 

' ...... 
. . . . 

· .. · · .. 
, .. , .. : 

:.•. ... t·.... \~. \·." 

·' ·-
-· ... 

: -~. . . ' . ' 

·.:.: 

. ·.·:-: .· ,_,_;,·; ::"': 

r,· ·: ··' 
.'·. ·'· · Bau...;Departement· (4) 

Kant. Hochbauamt (2) 
ka:rit •· ·TieiGa.uan1t (4) ,· 'mit.· Ai:etex'i · 
Kant. Plan:ungsstell·e :{2) 

·· .. ·, :·"': 

. ~ ' ·, . . 
N' ,;,,, 

Kreisbauamt I .Solothurn ( 2). 
Ju]:/.· Sekrdtär des Ba~:.::Dep. · (2) · ·· ·'·' ··· 

; ·: 

·. ·'··· 
.; 

.; __ : 

. r ·. 

· •. .l :. ;•'"i. >"'• 

. . . ; 

Ammannamt der EinwohnergemeindEm RiedholZ:9 . Flumenthal, · Lu.ter-
bach und Deitingon (je l) 

Cementwerke Vigier AG., Luterbach 
Cellulosefabrik Attisholz AG 7 Luterbach 
Herrn Dr·e;·.·Urs· Büttiker, Fürsprecher.'und -Notar, 

. .. strasse. l (2) . für . sich und Herrn. 
· · · -~ v --' · FJ.:timeritlfal ·· · · · · · 

Sölothurn, Scherer
J. Stampfli~Sommer, 

Amtsblatt (Publikation von Ziff ~- 4 d81s ·Disposi tiv:s:} 

: '· ~ 

/ 
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